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1Dieser Staatsvertrag tritt am ersten Tag des Kalendermonats in Kraft, der auf den Kalendermonat folgt, in 
dem die letzte Ratifikationsurkunde bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt ist. 2Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der 
Ministerpräsidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit; dies gilt 
auch für die Erklärung nach Artikel 3 Satz 2.


